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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2011 Ausgegeben am 15. Juni 2011 Teil II 

179. Verordnung: Änderung der Weiterbildungsverordnung orale Substitution 

179. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, mit der die 
Weiterbildungsverordnung orale Substitution geändert wird 

Auf Grund der §§ 10 Abs. 1 Z 5, 11 Abs. 2 Z 2 und 25 Abs. 2 Z 2 des Suchtmittelgesetzes, BGBl. I 
Nr.112/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2010, wird verordnet: 

Die Weiterbildungsverordnung orale Substitution, BGBl. II Nr. 449/2006, zuletzt geändert durch die 
Verordnung BGBl. II Nr. 487/2009, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 3 lautet: 
„(3) Liegen die Qualifikationsnachweise vor, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde nach Prüfung 

der Identität und eindeutiger Identifikation gemäß den §§ 9 und 13 Abs. 2 des E-Government-Gesetzes, 
BGBl. I Nr. 10/2004, den Arzt oder die Ärztin unverzüglich in die Liste jener Ärzte und Ärztinnen, die 
die Qualifikationserfordernisse für die Durchführung der Substitutionsbehandlung erfüllen, aufzunehmen 
und den Arzt oder die Ärztin davon zu verständigen. Als Beginn der ärztlichen Qualifikation zur 
Substitutionsbehandlung gilt das Datum der Eintragung in die Liste. In die Liste sind einzutragen: 
 1. Vor- und Nachname, 
 2. bereichsspezifisches Personenkennzeichen (bPK), 
 3. akademischer Grad oder akademische Grade, 
 4. ärztliche Berufsbezeichnung(en), 
 5. Berufssitz oder Dienstort, an dem der Arzt oder die Ärztin die Substitutionsbehandlung 

durchführt, 
 6. Art der Qualifikation (Indikation und Einstellung, ausschließlich Weiterbehandlung), 
 7. Datum der Eintragung in die Liste sowie jeder Änderung. 
Die Liste ist auf einer vom Bundesministerium für Gesundheit dafür zur Verfügung gestellten und 
entsprechend dem Stand der Technik gesicherten, nach Bundesländern und Bezirken gegliederten 
Datenbank zu führen. Sie ist nicht öffentlich. Der Zugang zur Datenbank nach Abs. 3a und 3b darf daher 
nur über eine technische Schnittstelle, die einen autorisierten Zugang sicherstellt, eingeräumt werden. Mit 
Ausnahme der listenführenden Bezirksverwaltungsbehörde darf der Zugang zur Datenbank nur zum 
Zweck der  Einsichtnahme eingeräumt werden.“ 

2. In § 5 werden nach Abs. 3 folgende Abs. 3a bis 3d eingefügt: 
„(3a) Den Zugang zur Datenbank haben einzuräumen: 

 1. das Bundesministerium für Gesundheit 
 a. den Ämtern der Landesregierungen, 
 b. dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 
 c. den nicht an der zentralen Datenspeicherung des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger teilnehmenden  Krankenfürsorgeeinrichtungen, 
 d. der Österreichischen Ärztekammer, 
 e. der Österreichischen Apothekerkammer, 
 f. den vom Bundesministerium für Gesundheit gemäß § 15 des Suchtmittelgesetzes im 

Bundesgesetzblatt kundgemachten Einrichtungen, 
 g. den in die Ärzteliste eingetragenen Ärzten und Ärztinnen und den Krankenanstalten, 
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 2. die Ämter der Landesregierungen den Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden, 
soweit diese den  Zugang zur Datenbank zur Listenführung oder zur Einsicht in die Liste im 
Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, 

 3. der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger den sozialen 
Krankenversicherungsträgern sowie den  an der zentralen Datenspeicherung des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger teilnehmenden  Krankenfürsorgeeinrichtungen, 
soweit diese die Einsicht in die Liste zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, 

 4. die Österreichische Ärztekammer den Ärztekammern in den Bundesländern, 
 5. die Österreichische Apothekerkammer ihren Geschäftsstellen in den Bundesländern und den 

Apotheken. 
(3b) Den Zugang zur Datenbank zwecks Einsicht in die Liste dürfen ferner einräumen: 

 1. die Ämter der Landesregierungen den mit den Aufgaben der Drogenkoordination beauftragten 
Stellen, 

 2. die Österreichische Ärztekammer und die Ärztekammern in den Bundesländern den in die 
Ärzteliste eingetragenen Ärzten und Ärztinnen. 

(3c) Die gemäß Abs. 3 bis 3b zur Liste Zugangsberechtigten sind ermächtigt, im Einzelfall über 
Anfrage Auskunft über die in der Liste eingetragenen Ärzte und Ärztinnen zu erteilen. Die Auskunft darf 
auch durch Gewährung der Einsicht in die Liste erteilt werden. 

(3d) Das Bundesministerium für Gesundheit darf die Daten gemäß Abs. 3 Z 1, 3 und 5 für den 
online-Betrieb des bundesweiten Substitutionsregisters gemäß § 25 Abs. 2 in Verbindung mit § 24b Abs. 
1 Z 2 des Suchtmittelgesetzes verwenden.“ 

3. § 6 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 
„Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Eintragung aufrecht zu erhalten, wenn die entsprechende 

Qualifikation durch den Besuch der vorgeschriebenen vertiefenden Weiterbildung gewährleistet ist und 
kein sonstiger Grund gegen die Aufrechterhaltung spricht.“ 

4. Dem § 9 wird folgender Abs. 10 angefügt: 
„(10) Die Einräumung des Zugangs gemäß § 5 Abs. 3a Z 1 lit. g in der Fassung der Novelle BGBl. II 

Nr. 179/2011 wird für die in die Ärzteliste eingetragenen Ärzte und Ärztinnen und für die 
Krankenanstalten mit der in Betriebnahme des eHealth-Verzeichnisdienstes (eHVD) durch den 
Bundesminister für Gesundheit wirksam.“ 

Stöger 
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